
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 2001/11/20 3Ob93/01z
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.11.2001

Norm

EO §41 Abs2

Rechtssatz

Die Einschränkung der Exekution nach §41 Abs 2 EO hat nicht nur dann stattzu0nden, wenn innerhalb eines

Exekutionsverfahrens Überdeckung erzielt wurde, sondern auch, wenn aufgrund desselben Exekutionstitels zur

Hereinbringung derselben Forderung mehrere Exekutionen bewilligt und vollzogen wurden und so in summa eine

Überdeckung zustandekam.
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